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Leitfaden zum Ausfüllen des strukturierten Kreditsystems 

nach SN EN ISO 9712:2022 

Erneuerungen der Zertifizierung nach SN EN ISO 9712 aller Stufen und Rezertifizierungen der Zertifizie-
rungen auf Stufe 3 nach SN EN ISO 9712 können anhand eines strukturierten Kreditsystems erfolgen. 
Dabei müssen alle Aktivitäten, welche für die Kreditpunkte angerechnet werden sollten, durch geeignete 
Belege dokumentiert und nachgewiesen werden. 
 

In der SGZP-Richtlinie, Beilage 1 sind die zu erbringenden Nachweise definiert: 

Für alle Stufen gilt:  In Ergänzung zum Erneuerungs- und Rezertifizierungsantrag muss der Antragsstel-
ler für alle Tätigkeiten entsprechende, nachvollziehbare Nachweise erbringen, dass 

er die Bedingungen gemäss Tabelle C.1 erfüllt. 

Position 1: Entsprechende Nachweise, bestätigt durch den Vorgesetzten oder Referee (gemäss 
Punkt 1.6 dieser Richtlinie). Die folgenden Tätigkeiten werden anerkannt: 

 Kenntnis und Verständnis der Spezifikationen des Kunden und der Prüfnorm 1): 
 

 Verifizierung der Prüfbedingungen oder  
Einstellungen der Prüfausrüstung,  
erfolgreiche Durchführung der ZfP,  
zufriedenstellende Protokollierung 1): 
 

 Tätigkeit als Stufe 3-Prüfungsbeauftragter 2): 
 
- Kopie des Prüfungsprotokolls  

1) Ein korrekt ausgefüllter Tätigkeitsnachweis erfüllt die Vorgaben der Position 1 von Teil A 
und Nachweise dazu können von der Zertifizierungsstelle eingefordert werden (gemäss 
SN EN ISO 9712, Anhang C.2.2) 

2) pro Prüfungsabnahme und Tag werden 2 Punkte vergeben 

Position 2: Schulungsnachweise und/oder -bestätigungen und Dauer 

Position 3: Prüfungsnachweise und -dauer 

Position 4: Bestätigungen und Dauer 

Position 5: Entsprechende Nachweise 

Position 6: Teilnahmebestätigungen, Titelseite der Publikationen 

Position 7: Titelseite der Publikationen 

Position 8: Mitgliederrechnungen oder Mitgliedschaftsbestätigungen 

Position 9: Bestätigungen durch den Vorgesetzten oder Referee gemäss Pkt. 1.6 dieser Richtlinie 

Position 10: Teilnahmebestätigungen 

Position 11: Bestätigungen durch die Zertifizierungsstelle 
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Grundsätzlich gilt: 

 Pro Verfahren muss ein Kreditnachweis geführt werden 
 Die Anzahl der zu erreichenden Punkte pro Position und Jahr sind in der SGZP-Richtlinie, Beilage 

1 definiert 
 Der Punktenachweis muss über die gesamte Gültigkeit der Zertifizierung nachgewiesen werden 

(nicht Kalenderjahre) 
 
z.B. Gültigkeit der Zertifizierung: 25.09.2018 bis 24.09.2023: 
 1. Zertifizierungsjahr: 25.09.2018 bis 24.09.2019 
 2. Zertifizierungsjahr: 25.09.2019 bis 24.09.2020 
 3. Zertifizierungsjahr: 25.09.2020 bis 24.09.2021 
 4. Zertifizierungsjahr: 25.09.2021 bis 24.09.2022 
 5. Zertifizierungsjahr: 25.09.2022 bis 24.09.2023 

 
 Teil A: ist verfahrensspezifisch 
 Teil A, Position 2 und 3: Ausbildung, Kurse und Prüfungen, welche zur Zertifizierung im 

Verfahren geführt haben, können nicht angerechnet werden 

 Teil B: allgemeine ZfP und ZfP-Verwandte Tätigkeiten 
 Pro aufgeführte Tätigkeit muss ein Beleg eingereicht werden 

 
Ausnahme:  

Für Teil A, Positionen 1 und 5 (Anhang E der SN EN ISO 9712:2022) kann statt eines Einzel-
nachweises eine schriftliche Bestätigung des Arbeitgebers eingereicht werden, worin der Arbeit-
geber (oder Referee gemäss SGZP-Richtlinie Pkt. 1.6) bestätigt, dass diese Arbeiten entspre-
chend ausgeführt worden sind und die Zertifizierungsstelle jederzeit Einsicht in die Dokumente 
nehmen kann. 

 Die eingereichten Belege müssen entsprechend gekennzeichnet und den einzelnen Tätigkeiten 
eindeutig zuzuordnen sein 

 Die Summe der einzelnen Positionen pro Jahr sind entsprechend auf der letzten Seite des Tätig-
keitsnachweises einzutragen 

Für die Erfüllung des Kreditsystems müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: 

Für Zertifikatsinhaber, die eine Erneuerung der Stufe 1 anstreben, 

a. sind mindestens 75 Punkte der 100 Punkte für jede Kombination der in Tabelle C.1, Teil A 
aufgeführten Tätigkeiten erforderlich und müssen Verfahrensspezifisch sein  
oder  

b. in Ergänzung zu a. zusätzlich höchstens 25 Punkte der 100 Punkte für jede Kombination der 
in Tabelle C.1, Teil B aufgeführten Tätigkeiten 
 

Für Zertifikatsinhaber, die eine Erneuerung der Stufe 2 anstreben, 

a. sind mindestens 50 Punkte der 100 Punkte für jede Kombination der in Tabelle C.1, Teil A 
aufgeführten Tätigkeiten erforderlich und müssen Verfahrensspezifisch sein;  
oder 

b. in Ergänzung zu a. zusätzlich höchstens 50 Punkte der 100 Punkte für jede Kombination der 
in Tabelle C.1, Teil B aufgeführten Tätigkeiten 
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Strukturiertes Kreditsystem für die Erneuerung und Rezertifizierung der Stufe 3 

Für Zertifikatsinhaber der Stufe 3, die eine Erneuerung oder Rezertifizierung der Stufe 3 anstreben, 

a. sind mindestens 50 Punkte und höchstens 70 Punkte der 100 Punkte für jede Kombination 
der in Tabelle C.1, Teil A aufgeführten Tätigkeiten erforderlich müssen Verfahrensspezifisch 
sein;  
und; 

b. sind mindestens 30 Punkte und höchstens 50 Punkte der 100 Punkte für jede Kombination 
der in Tabelle C.1, Teil B aufgeführten Tätigkeiten erforderlich. 
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Name: Muster  Vorname: Hans 

Geb. Datum: 16.09.1971 SGZP-Register-Nr.:  9099 

Zertifizierungsperiode: von  25.09.2018 (Start Gültigkeit Zertifikat) bis  24.09.2023 (Ende Gültigkeit Zertifikat) 

 

1. Zertifizierungsjahr 

Position  
 

Tätigkeit 
(Bezeichnungen gem. 

 SGZP-Richtlinie, Beilage 1) 

Stufe 2 

Beschreibung Beleg Nr. Datum Punkte Je Tätigkeit 
vergebene 

Punkte 

Maximale 
Anzahl 

Punkten je 
Jahr der Tä-

tigkeit 

 Teil A: 

1 Durchführung von ZfP-Tätigkeiten:  2 / Tag 25 
VT-Prüfung an Schweissnähten an Druckleitung 
Pumpspeicherkraftwerk XJ, 3 Tage (Protokoll-Nr. VT-
2018/123)     

1 24.10.18 6 

  Kenntnis und Verständnis der                         

 Spezifikationen des Kunden und der                         

 Prüfnorm                        

  Verifizierung der Prüfbedingungen oder                         

 Einstellungen der Prüfausrüstung,                         

 erfolgreiche Durchführung der ZfP,                        

 zufriedenstellende Protokollierung                        

 Summe Position 1 (zu übertragen in die entsprechende Spalte auf der letzten Seite) 6 

2 Abschluss der theoretischen Schulung in dem  1 / Tag 5 
Ausbildung an mechanisierten VT-System zur 
Rohrinnenprüfung durch VT-Inspektion, 4 Tage 

2 10.10.18 4 

 Verfahren                         

 
(Die Ausbildung, welche zur Qualifikation im Ver-
fahren führte, kann nicht angerechnet werden!) 

                       

 Summe Position 2 (zu übertragen in die entsprechende Spalte auf der letzten Seite) 4 

3 Abschluss der praktischen Schulung in dem  2 / Tag 10 
Qualifizierungsprüfung am mechanisierten VT-
System zur Rohrinnenprüfung, 1 Tag 

3 11.10.18 2 
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1. Zertifizierungsjahr 

Position  
 

Tätigkeit 
(Bezeichnungen gem. 

 SGZP-Richtlinie, Beilage 1) 

Stufe 2 

Beschreibung Beleg Nr. Datum Punkte Je Tätigkeit 
vergebene 

Punkte 

Maximale 
Anzahl 

Punkten je 
Jahr der Tä-

tigkeit 

 Verfahren                        

 
(Die Qualifizierungsprüfung, welche zur Qualifika-
tion und Zertifizierung imm Verfahren führte, kann 
nicht angerechnet werden!) 

  
                     

 Summe Position 3 (zu übertragen in die entsprechende Spalte auf der letzten Seite) 2 

4 Durchführung einer praktischen oder theoretischen  1 / Tag 15 
Dozent am SGZP VT-Kurs vom 21. bis 23.01.2019,  
1 Tag 

4 22.01.19 1 

 Schulung im betreffenden ZfP-Verfahren                        

                         

 Summe Position 4 (zu übertragen in die entsprechende Spalte auf der letzten Seite) 1 

5 Teilnahme an ZfP-Forschungstätigkeiten oder  1 / Woche 15 

Überprüfen der Verfahrensanweisung zur 
mechanisierten VT-Prüfung an Druckleitungen VA-
Nr.: XY-30001-2018, 1 Woche (ISO9712, Anhang E, 
Pkt d) 

5 18.10.18 1 

 ZfP-Ingenieurstätigkeiten (siehe Anhang E)                        

                         

 Summe Position 5 (zu übertragen in die entsprechende Spalte auf der letzten Seite) 1 

Teil B: 

6 Teilnahme an einem technischen Seminar /  1 / Tag 2 
NDT-Seminar, Grundlagen der Werkstoffprüfung bei 
Prüffirma XY, Musterdorf, 1 Tag  

6 28.01.19 1 

 Publikation im betreffenden Verfahren oder                         

 Technik                        

 Summe Position 6 (zu übertragen in die entsprechende Spalte auf der letzten Seite) 1 

7 Präsentation an einem technischen Seminar/  
1 / Präsen-

tation 
3 

Präsentation Normen und ZfP anlässlich NDT-
Seminar bei Muster AG vom 23.03.2019 

7 23.03.19 1 

 Publikation im betreffenden Verfahren oder                         
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1. Zertifizierungsjahr 

Position  
 

Tätigkeit 
(Bezeichnungen gem. 

 SGZP-Richtlinie, Beilage 1) 

Stufe 2 

Beschreibung Beleg Nr. Datum Punkte Je Tätigkeit 
vergebene 

Punkte 

Maximale 
Anzahl 

Punkten je 
Jahr der Tä-

tigkeit 

 Technik                        

 Summe Position 7 (zu übertragen in die entsprechende Spalte auf der letzten Seite) 1 

8 Aktuelle persönliche Mitgliedschaft in einer  
1 / Mitglied-

schaft 
2 Einzelmitglied der SGZP 2019 8 31.03.19 1 

 ZfP- oder ZfP-verwandten Gesellschaft                        

 Summe Position 8 (zu übertragen in die entsprechende Spalte auf der letzten Seite) 1 

9 Fachliche Aufsicht und Betreuung von  2 / Betreuter 10 
Betreuung von VT-Prüfer Heinz Soundso (SGZP-NR. 
9199) 

9 01.09.19 2 

 ZfP-Personal/Trainee in dem betreffenden                         

 Verfahren                        

 Summe Position 9 (zu übertragen in die entsprechende Spalte auf der letzten Seite) 2 

10 Teilnahme oder Vorsitz in Normungs- und  1 / Komitee 3 Mitglied im SNV NK 180 10 01.09.19 1 

 Fachausschüssen   Mitglied der SGZP-FK VT 11 01.09.19 1 

 Summe Position 10 (zu übertragen in die entsprechende Spalte auf der letzten Seite) 2 

11 Übernahme einer technische ZfP-bezogene  2 / Tätigkeit 10 Aufsichtsführender der SGZP im Verfahren VT 12 01.09.12 2 

 Funktion innerhalb einer Zertifizierungsstelle                        

 Summe Position 11 (zu übertragen in die entsprechende Spalte auf der letzten Seite) 2 
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Übertrag aus den Nachweisformularen:  

Nr. der Tätigkeit 1) 
1.  

Zert-Jahr 
2.  

Zert-Jahr 
3.  

Zert-Jahr 
4.  

Zert-Jahr 
5.  

Zert-Jahr 
Summe  

aller Jahre 

Maximum 

1 (max.25 pro Jahr) 6             6 95 

2 (max.5 pro Jahr) 4         4 15 

3 (max.10 pro Jahr) 2             2 25 

4 (max.15 pro Jahr) 1             1 75 

5 (max.15 pro Jahr) 1             1 60 

Teil A: Summe 1 - 5      14 min.50 

6 (max.2 pro Jahr) 1         1 10 

7 (max.3 pro Jahr) 1         1 15 

8 (max.2 pro Jahr) 1         1 5 

9 (max.10 pro Jahr) 2             2 30 

10 (max.3 pro Jahr) 2         2 15 

11 (max.10 pro Jahr) 2             2 30 

Teil B: Summe 6 - 11      9 max. 50 

Summe 1 - 11       23 Min.100 

 
1) Bezeichnungen gem. SGZP-Richtlinie, Beilage 1: Strukturiertes Kreditsystem für die Erneuerung der 

Stufe 1, 2 und 3 und die Rezertifizierung Stufe 3. 
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Beleg 1: 
 

 

 

MUSTER AG VT-2018/123 

Musterhau- 24.10.2018 Hans Mustermann Must 

Schweissnähten an Druckleitung 

Pumpspeicherkraftwerk XJ 
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Beleg 2: 
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Beleg 3 
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Beleg 4: 
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Beleg 5: 
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Beleg 6: 
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Beleg 7: 
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Beleg 8:  
 

 
  

Herr 

Hans Mustermann 

Musterstrasse 234 

4399 Musterhausen 

19-00034 
30.03.2019 

2019 
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Beleg 9: 
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Beleg 10: 
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Beleg 11: 
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Beleg 12: 

 


